
INFO

Bern ist der Kanton mit den meisten Gemeinden in der Schweiz. Dies obwohl er im Verlaufe des ver-
gangen Jahrzehnts sein Instrumentarium zur Förderung der Gemeindereform in mehreren Etappen 
ausgebaut hat. 

 
Mit Beharrlichkeit zum Erfolg

Bern im Winter

Die Verfassung des Kantons Bern 
von 1993 wurde zum Vorbild für 
viele Verfassungsrevisionen in der 
ganzen Schweiz. 1999 trat das 
neue Gemeindegesetz in Kraft. 
Die beiden Gesetze hatten die 
Stellung der Berner Gemeinden 
gestärkt. Sie erhielten mehr Hand-
lungsspielraum; im Gegenzug  
sollten sie ihre Aufgaben selbstver-
antwortlich wahrnehmen. Zur Jahr-

tausendwende bestand der Kan-
ton Bern aus 400 Gemeinden 
und 1’362 Körperschaften: Kirch-
gemeinden, Burgergemeinden, 
Personal und Gebietskörperschaf-
ten.

Strategie Gemeinden
Im Jahr 2000 lancierte der Regie-
rungsrat die «Strategie Gemein-
den», wonach die Gemeinde- 

strukturen im Kanton Bern den 
neuen Anforderungen anzupas-
sen waren. Mit verstärkter inter-
kommunaler Zusammenarbeit und 
Fusionen sollten die Gemeinden 
in die Lage versetzt werden, ihre 
Aufgaben optimal zu erfüllen. Die 
Reform setzte auf Freiwilligkeit; 
Zwangsfusionen waren für Regie-
rungsrat und Kantonsrat vorerst 
keine Optionen.

Weiter auf Seite 2
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Die Kantone Bern und Luzern 
sind von aussen gesehen unter-
schiedlich. Der Kanton Bern ist 
viermal so gross wie der Kanton 
Luzern, und auch die Einwohner- 
und Gemeindezahl stehen unge-
fähr in diesem Verhältnis.

Um die Jahrtausendwende ha-
ben sich beide Kantone aufge-
macht, sich zu reformieren. Die 
Wege waren verschieden: Der 

Kanton Bern fuhr zweigleisig mit 
Regionalkonferenzen und Fusi-
onsstrategie; der Kanton Luzern 
setzte vor allem auf Fusionen. 

Was beide Kantone verbindet, 
sind das Engagement, die Zeit, 
die Kräfte, die sie in all diesen 
Jahren in die Reform investierten. 
Beide waren erfolgreich: Der 
Kanton Bern mit Regionalkonfe-
renzen, die die Zusammenarbeit 

im grossen Kanton verbindlich 
regeln und zahlreichen gelunge-
nenen Fusionsprojekten; der Kan-
ton Luzern mit der Verringerung 
der Gemeindezahl von einst 107 
auf 83. Was uns auch verbindet, 
ist der lange Weg, und beide 
Kantone sind noch nicht am Ziel. 
Im Kanton Bern und im Kanton 
Luzern heisst es auch für die Zu-
kunft: «Gring ache u seckle!»

Gring ache u seckle!

Judith Lauber,  
Leiterin Dienststelle Gemeinden,  
Handelsregister und Staatsarchiv GHS Amt für Gemeinden afg.lu.ch



Der Erfolg der Reformanstrengungen 
blieb unter den Erwartungen. Bis 2004 
kam es im Kanton zu zwei Fusionen. 
Eine Evaluation attestierte der «Strategie 
Gemeinden», sie sei reformunterstüt- 
zend, aber kaum reformauslösend. In 
der Folge wurde vermehrt auf finanziel-
le Anreize gesetzt. 2005 trat das Ge-
setz zur Förderung von Gemeinde- 
zusammenschlüssen, das sogenannte 
Gemeindefusionsgesetz GFG in Kraft. 
Es fördert Zusammenschlüsse finanziell. 

Mit fünf Gemeindefusionen zwischen 
2004 und 2009 entsprach das Resul-
tat nicht den Erwartungen. Eine Wir-
kungs- und Erfolgskontrolle 2009 zeigte 
auf, dass die Förderinstrumente für Fusi-
onen nicht genügen. Neue Instrumente 
wurden erarbeitet: unter anderen die 
Lockerung der Bestandesgarantie der 
Gemeinden, die Möglichkeit zur Anord-
nung von Gemeindefusionen gegen 
den Willen einer Gemeinde und Leis-
tungskürzungen im Finanzausgleich. 

Dazu brauchte es Anpassungen in der 
Kantonsverfassung und im Gemeinde-
gesetz. Diese Vorschläge wurden von 
der Bevölkerung an einer Abstimmung 
2012 mit über 60 Prozent gutgeheissen. 
Seit 2013 sind die neuen Förderinstru-
mente in Kraft. Sie zeigen Wirkung: Auf 
den 1. Januar 2014 kam es zu acht Fu-
sionen, auf 2015 sind drei weitere be-
schlossen und rund zehn  Fusionsprojek-
te sind zurzeit am Laufen. Der Prozess ist 
nicht abgeschlossen. 

Fortsetzung von Seite 1

  Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois
  Oberaargau (abgelehnt VA.11.03.12)

  Emmental (Einführung 11.03.12)

  Thun-Oberland-West (abgelehnt VA.13.06.10)

  Oberland-Ost (Einführung 1.7.2008)

  Bern-Mittelland (Einführung 1.1.2010)

Regionalkonferenzen
Fast zeitgleich zur «Strategie  
Gemeinden» lancierte der Kanton 
Bern Ende 2001 das Projekt  
«Agglomerationsstrategie Kanton 
Bern». Ziel war es, die Agglomer- 
ationen als Wachstumsmotoren  
zu stärken, ohne den ländli-
chen Raum zu vernach-
lässigen. Zu diesem 
Zweck wurde 
das 
Regional- 
konfe-
renz- 
Modell 
entwickelt. Danach 
regeln Regionalkonfe-
renzen die regionale 
Zusammenarbeit der  
Gemeinden verbindlich. 
Ihre Aufgaben sind die 
regionale Richt-, Gesamtver-
kehrs- und Siedlungsplanung, die 
regionale Kulturförderung und die 
Regionalpolitik. An der Volksabstim-
mung vom 17. Juni 2007 wurden 
die rechtlichen Grundlagen zur 
Einführung von sechs Regional- 
konferenzen deutlich angenommen.  
Die Einführung einer Regionalkonfe-
renz braucht zusätzlich die Zustim-
mung einer Mehrheit der Gemein-
den und der Stimmberechtigten  
in der betreffenden Region. In  
drei Regionen sind die Konferenzen  
per Abstimmung eingeführt  
worden; in zwei Regionen ist  
die Einführung knapp gescheitert, 
und in einer Region fand noch  
keine Abstimmung statt. 
(Siehe Karte)
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Der Kanton Bern ist ländlich und städtisch zugleich...

Kanton Bern Kanton Luzern
Fläche km2 5'960 Fläche km2 1'493
Einw. Kanton 2013 1'001'281 Einw. Kanton 2013 390'349
Einw. Stadt Bern 2013 137'980 Einw. Stadt Luzern 2013 80'501
Einw. Agglomeration 2000 349 096 Einw. Agglomeration 196 363
Anzahl Gemeinden 2000 400 Anzahl Gemeinden 2000 107

Anzahl Gemeinden 2014 362 Anzahl Gemeinden 2014 83

Zahlen im Kantonsvergleich 

Der Kanton Bern zählte am 1. Januar 
2014 noch über 360 Gemeinden, hin-
zu kommen rund 800 Körperschaf-
ten. Wie kommt es zu dieser Kleintei-
ligkeit?
Christoph Miesch. Einerseits durch 
die Grösse des Kantons Bern; er ist 
flächenmässig mit 5’960 km2 der 
zweitgrösste Kanton in der Schweiz. 
Zum anderen gibt es dafür historische 
Gründe. Das Gemeindegesetz von 
1833 brachte allen Stimmberechtig-
ten – nicht mehr nur den Burgern – 
politische Rechte. Den liberalen Kräf-
ten im Kanton war die Dominanz der 
Stadt Bern ein Dorn im Auge. Als Ge-
gengewicht zur mächtigen Stadt Bern 
wurden auf der Grundlage des Ge-
meindegesetzes von 1833 viele Ge-
meinden geschaffen. 

Seit der Jahrtausendwende sind Ge-
meindefusionen aktuell. War das Ge-
meindegesetz von 1999 dafür Triebfe-
der? 

ChM. Ja, damit wurde die Grundla-
ge für die Fusionsförderung im Kan-
ton Bern geschaffen und im Jahr 
2000 die «Strategie Gemeinden»  
lanciert. Schliesslich war das Ge-
meindegesetz auch Anlass dafür, 
dass 2005 die Fusionsförderung in 
einem eigenen Gemeindefusionsge-
setz geregelt wurde. 

Um die Jahrtausendwende waren Fu-
sionen in der gesamten Schweiz ein 
Thema. Im Kanton Bern verlief der 
Prozess vorerst harzig.

ChM. Zu Beginn der Fusionsbestre-
bungen im Kanton Bern wurden zwei 
Fusionen abgelehnt. Das war der 
Grund, weshalb der Kanton Bern 
eine längere Anlaufphase brauchte 
als andere Kantone.

Stimmt der Eindruck, dass sich der 
Kanton Bern damals eher auf die re-
gionale Zusammenarbeit als auf Fu-
sionen festgelegt hatte?
ChM. Nein, der Kanton Bern fuhr be-
wusst eine Doppelstrategie. Es war 
voraussehbar, dass die Fusionsstrate-
gie aufgrund der vielen Gemeinden 

«Wir wollen weiterkommen!»
Seit 2013 ist Christoph Miesch Generalsekretär der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion im Kanton Bern. Vorher 
leitete er während vierzehn Jahren das Amt für Gemeinden und Raumordnung. Wir sprachen mit ihm über die Er-
fahrungen mit der Strukturreform im Kanton Bern. 

Seite 3   Info für Gemeinden 12/14



... touristisch...
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viel Zeit in Anspruch nehmen würde. 
Wir brauchten gleichzeitig eine Platt-
form für die interkommunale Zusam-
menarbeit. Deshalb wurden beide 
Bestrebungen zeitgleich vorangetrie-
ben. (siehe Artikel Regionalkonferen-
zen Seite 2)

In der Zwischenzeit ist der Kanton 
Bern in sechs Regionalkonferenzen 
eingeteilt. Aber noch nicht alle  
Regionen haben die Abstimmung er-
folgreich angenommen. Diese schritt-
weise Einführung birgt vermutlich 
Schwierigkeiten. 
ChM. Schwierig ist die Situation in 
jenen Regionen, in denen die Konfe-
renzen noch nicht eingeführt sind. Sie 
leben in einer Planungsregion, die 
vereinsrechtlich organisiert ist. Sie ha-
ben verschiedene Organisationen für 
verschiedene Aufgaben. Die Idee, 
welche hinter der Regionalkonferenz 
steckt, ist die Bereitstellung einer einzi-
gen Organisationplattform für die ver-
schiedenen regionalen Aufgaben. 

Was hat den Prozess erschwert?
ChM. Bei der Entscheidung für eine 
Regionalkonferenz geben die Gemein-
den viele Kompetenzen ab, und es 
werden hohe finanzielle Mittel einge-
setzt. Dazu brauchten wir demokra-
tisch legitimierte Entscheidungsgrundla-

gen, und das führte über eine 
Abstimmung in jeder einzelnen Region. 

Sie haben seit 2008 Erfahrung mit 
Regionalkonferenzen. Wo liegen die 
Vorteile des Modells?
ChM. Es wurde Transparenz ge-
schaffen. Die Regionalkonferenzen 
präsentieren ihre Rechnungen heute 
öffentlich, die Bevölkerung und Partei-
en wissen, was die regionalen Auf-
gaben kosten. Das stösst manchmal 
auf Opposition und fördert den politi-
schen Diskurs. Gegenüber anderen 
Organisationsformen wurde auch die 
demokratische Entscheidungsfindung 
verbessert. Die Vertreter der Gemein-
den in den Regionalkonferenzen sind 
Gemeindepräsidentinnen und -präsi-
denten, vom Volk gewählte Behör-
denmitglieder, die ihr Geschäft ken-
nen. Schliesslich führt die Regional- 
konferenz zu verbindlichen Entschei-
den innerhalb des Perimeters. Beim 
Planungsverband können einzelne 
Gemeinden austreten. Solche Proble-
me haben wir in der Regionalkonfe-
renz nicht. Das Konzept ermöglicht 
schnelle Entscheide, und sie sind pra-
xistauglich.

Wie steht es mit kritischen Stimmen? 
ChM. Das Instrument ist mehrheitlich 
nicht bestritten. Doch es gibt auch Kri-
tik. So wird bemängelt, der Perimeter 
der Regionalkonferenz Bern Mittelland 
sei zu gross. Oder es kommt zum Kon-
flikt zwischen ländlichen Gemeinden 
und der Stadt Bern, weil sich die peri-
pheren Gemeinden von bestimmten 
Themen nicht angesprochen fühlen. 
Kritisiert werden die Kosten für die zu-
sätzliche Ebene zwischen Gemein-
den und Kanton, welche aber mode-
rat zwischen CHF 4 bis 10.— pro 
Einwohner liegen, je nach Grösse der 
Regionalkonferenz. Praxistaugliche Al-
ternativen existieren aber nicht. 

Zurück zu den Fusionen. 2000 lan-
cierte der Kanton Bern die «Strategie 
Gemeinden». Mit welcher Grundhal-
tung wurden Fusionen damals 
unterstützt?
ChM. Es war ein behutsames Vorge-
hen. Mit der «Strategie Gemeinden» 
sollten Fusionen auf freiwilliger Basis 
und durch die Gemeinden angestos-
sen werden. Die «Strategie Gemein-
den» wollte bewusst alle Arten von 
Gemeindereformen fördern. Wir un-

«Die Regionalkonferenzen  
ermöglichen schnelle Entscheide,  
und sie sind praxistauglich.»



Weiter auf Seite 6

... traditionsbewusst ...

Info für Gemeinden 12/14  Seite 5

terstützen die Zusammenlegung meh-
rerer Gemeindeverwaltungen oder 
zahlreiche kommunale Zusammenar-
beitsprojekte in Form des Sitzgemein-
de-Modells; aber auch die Auslage-
rung von Aufgaben bis hin zu 
Fusionen. Laut Gemeindegesetz ist es 
primär Sache der Gemeinde, die ad-
äquate Reformart zu wählen. Die Ge-
meindeexekutive hat laut Gemeinde-
gesetz den Auftrag, laufend die 
sachgerechte und wirtschaftliche Auf-
gabenerfüllung zu überprüfen.

Gab es eine Zielsetzung für die zu-
künftige Zahl der Gemeinden?
CHM. Im Zusammenhang mit dem 
Gemeindeförderungsgesetz von 2005 
hatte der Regierungsrat das politische 
Ziel von 300 Gemeinden bis ins Jahr 
2017 genannt. 

Bis 2009 blieb die Fusionstätigkeit 
noch unter den Erwartungen. Die 
grosse Wende kam mit dem Evaluati-
onsbericht von 2009. Es wurden erst-
mals Zwangsmassnahmen wie die 
Lockerung der Bestandesgarantie 
der Gemeinden und Kürzungen im 
Finanzausgleich vorgeschlagen. 
ChM. Diese Vorschläge hatte der Re-
gierungsrat aufgenommen und wei-
terentwickelt. Im Grossen Rat wurde 
schliesslich entschieden, dass durch 
Änderungen der Verfassung und des 
Gemeindegesetzes Zwangsfusionen 
im Ausnahmefall und finanzielle 
Sanktionen, bei Ausbleiben von Fusi-
onen oder Fusionsabklärungen, er-
möglicht werden sollen.

Diese Abstimmung wurde September 
2012 von der Bevölkerung mit über 
60 Prozent angenommen. Wie war 
das möglich?
ChM. Der Prozess begann viel früher 
mit der Evaluation der «Strategie Ge-
meinden». Die Diskussion wurde im 
Grossen Rat weitergeführt und der 
Regierungsrat aufgefordert, zusätzli-
che Fördermassnahmen einzuleiten 
bis hin zur Prüfung von Zwangsmass-
nahmen. In diesen Prozess ist die Ein-
sicht auch in der Bevölkerung ge-
wachsen, dass die voraussetzungslose 
Bestandesgarantie der Gemeinden 
nicht länger haltbar ist. 

Der Kanton kann seit dieser Abstim-
mung Kürzungen im Finanzausgleich 
vornehmen. Funktioniert das?
ChM. Der Druck ist aufgebaut. Es 
gibt bereits ein konkretes Beispiel ei-
ner Gemeinde, die sich geweigert 
hatte, an Fusionsabklärungen teilzu-
nehmen. Drei Gemeinden waren 
sehr verflochten und hatten bereits 
eine gemeinsame Verwaltung. Die 
erwähnte Gemeinde weigerte sich, 
an Fusionsabklärungen der beiden 
anderen Partnergemeinden teilzuneh-
men. Wir haben diese Gemeinde 
auf mögliche Konsequenzen bezüg-
lich eines Abzugs im Finanzausgleich 
hingewiesen. Es ging um ca. einen 
halben Steuerzehntel (jährlich rund 
CHF 50‘000.–), was für die kleine 
Gemeinde sehr viel war. Schnell er-
folgte die Wiedererwägung an der 
Gemeindeversammlung, und es kam 
zu einem deutlichen Meinungsum-
schwung. 

Christoph  
Miesch

«Im Prozess ist die Einsicht auch  
in der Bevölkerung gewachsen,  
dass die Bestandesgarantie der  
Gemeinden nicht länger haltbar ist.»

Wie gut sind die Gemeinden im Fi-
nanzausgleich berücksichtigt?
ChM. Kleine Gemeinden werden im 
Kanton Bern durch den Finanzaus-
gleich sehr gut unterstützt. Es gibt Ge-
meinden, die mehr Ausgleich erhal-
ten als sie durch eigene Steuer- 
einnahmen generieren. Das wirkt 
strukturerhaltend.

Warum wurden strukturerhaltende 
Elemente des Finanzausgleichs nicht 
früher angegangen?
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... und beschaulich.
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mehr Gemeinden vor der Fusion der 
Fall war. Ansonsten ist nicht feststell-
bar, dass in den drei Regionalkonfe-
renz weniger Fusionen stattfinden als 
in Regionen, wo diese noch nicht ein-
geführt sind. Im Gegenteil: Eine star-
ke Vernetzung unter den Gemeinden 
fördert Fusionen. 

Fusionen beruhen nach wie vor auf 
Freiwilligkeit, Zwang ist die ultima 
ratio. Warum werden Fusionen im 
Kanton Bern trotzdem zahlreicher?
ChM. Wir haben im Jahr 2000 eine 
Strategie entwickelt, die immer noch 
stimmt. Wir wollen leistungsfähige 
Gemeinden. Nach dem Gemeinde-
gesetz gehört es – wie schon er-
wähnt – zum permanenten Auftrag 
jeder Gemeinden, ihre Leistungser-
bringung laufend zu überprüfen.  
Anfänglich entschieden sich die  

Gemeinden vor allem für die Zusam-
menarbeit mit Verwaltungszusammen-
legungen, Trennung von Strategie und 
Operation usw. Seit 2005 hat sich 
der Fokus eher auf Fusionen verla-
gert, weil damals die entsprechen-
den Förderinstrumente beim Kanton 
geschaffen wurden, und diese sind in 
der Zwischenzeit ausgebaut worden. 

Seit 20 Jahren arbeitet der Kanton 
Bern an der Strukturreform. Wie konn-
te der Elan für das Thema über so vie-
le Jahre aufrechterhalten werden?
ChM. Wir hatten uns vor rund zehn 
Jahren mit 300 Gemeinden bis ins 
Jahr 2017 ein ambitioniertes Ziel ge-
geben mit der Gefahr, dass wir schei-
tern. Doch es war wichtig, dieses Ziel 
zu definieren. Durch die Vorgabe der 
Politik, periodisch Evaluationen durch-
zuführen, waren Gemeindefusionen 
im Kantons immer wieder ein Thema: 
im Kantonsrat, bei den Gemeindever-
bänden, in der Bevölkerung. Heute 
heisst es: «Gebt Gas, wir müssen wei-
terkommen» oder zu gut berndeutsch: 
«Gring ache u seckle.» 
Interview: Bernadette Kurmann

ChM. Das Thema war Bestandteil 
der politischen Diskussion. Doch man 
kam zum Schluss, dass es beim Fi-
nanzausgleich primär darum geht, 
die unterschiedliche Steuerertrags-
kraft bei einem erwünschten Steuer-
wettbewerb unter den Gemeinden 
bis zu einem definierten Mass aus- 
zugleichen. Bei den Fusionen geht es 
hingegen um leistungsfähige Ge-
meinden. Um diese verschiedenen 
politischen Ziele zu erreichen, wer-
den je unterschiedliche Instrumente 
eingesetzt. Die Politik hat sich im Kan-
ton Bern darauf geeinigt, dass diese 
beiden Ziele aus ordnungspolitischen 
Gründen nicht vermischt werden soll-
ten. 

Der Kanton Bern hat zwei Instru-
mente eingesetzt für seine Struktur-
politik, die sich konkurrenzieren 
könnten: Regionalkonferenzen und 
Fusionsstrategie. Wie sind die Erfah-
rungen?
ChM. Grundsätzlich kommt es zwi-
schen diesen beiden Instrumenten zu 
keinen Konflikten. Nur ein Neben-
punkt führt bisweilen zu Irritationen, 
weil die Stimmkraft der Präsidien in 
der Regionalkonferenz nach der Ein-
wohnerzahl der Gemeinden festge-
legt wird. Je nachdem ist es möglich, 
dass nach der Fusion die neue Ge-
meinde über weniger Stimmenstimm-
kraft verfügt, als dies mit zwei oder 

Jahr Aktion Folgen
1993 
1999

neue Verfassung 
Neues Gemeindegesetz

Beide Gesetze stärken die Stellung der Gemeinden 
und zielen auf eine optimale Aufgabenerfüllung

2000 «Strategie Gemeinden» Fördert Fusionen und viele Formen kommunaler 
Zusammenarbeit auf freiwilliger Basis

2001 «Agglomerationsstrategie Kanton 
Bern»

Fördert die verbindliche Zusammenarbeit mit dem 
Modell Regionalkonferenzen

2005 Gemeindeförderungsgesetz GFG Gesetzliche Grundlagen zur Förderung von Fusionen 
mit finanziellen Anreizen

2005 Evaluation «Strategie Gemeinden» Resultat: Strategie ist zu wenig fusionsfördernd;  
es braucht zusätzliche Instrumente

2007 Annahme der Grundsatz-Abstimmung 
«Regionalkonferenzen» 

Gesetzliche Grundlagen zur Einführung von sechs 
Regionalkonferenzen

2009 Evaluation GFG Resultat: Es braucht zusätzliche Förderinstrumente
2012 Annahme der Abstimmung über 

Anpassungen in der Verfassung/
Gemeindegesetz

Lockerung Bestandesgarantie der Gemeinden, 
Möglichkeit zur Anordnung von Fusionen und 
Leistungskürzungen im Finanzausgleich (FILAG)

2013 neue gesetzliche Bestimmungen in 
Verfassung/Gemeindegesetz in Kraft

Erste Erfahrungen mit Androhung von  
Leistungskürzungen im FILAG
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